
 

 

 

 

 

Basel, 27. November 2025 

Medienmitteilung 

Seelsorgliche Grundvollzüge bleiben auch für Nicht-Mitglieder kostenfrei 

Die Synode der Römisch-Katholischen Kirche Basel-Stadt (RKK BS) stimmte an ihrer 179. Sitzung am 25. 

November 2025 im Saal der Pfarrei St. Clara dem Bericht und Antrag des Kirchenrates betreffend 

Tarifempfehlung für Nichtmitglieder zu. 

Das Traktandum war die Antwort auf einen überwiesenen Anzug der Synodenfraktion von Sacré-Coeur 

(Märzsitzung 2025). Der Bericht und Antrag stellt fest: Nichtmitglieder können für die Dienste einer 

Seelsorgeperson (z. B. die Begleitung und Durchführung einer Beerdigung) zwar um eine Spende 

gebeten werden, Rechnungen jedoch nur für die Nutzung von Infrastruktur oder den Aufwand von 

Sakristan:innen oder Musiker:innen gestellt werden. Zu diesem Zweck gibt es nun eine 

Tarifempfehlung zur Orientierungshilfe für die Pfarreien im Pastoralraum. 

Hitzeschutz, Kulturdiskussion und Ökumene 

Zwei weitere Anzüge – beide Synodenfraktion St. Clara – betrafen die Hitzeprävention für 

Arbeitsräumlichkeiten/GSU-Verantwortlichkeit und die Vernehmlassung Kulturleitbild Basel-Stadt 

2026-2031. Während der Anzug betreffend Hitzeprävention an den Kirchenrat überwiesen wurde, 

stimmte die Synode mehrheitlich gegen eine Überweisung des Anzugs Vernehmlassung Kulturleitbild. 

Pointierte Begründung einer Synodalen: Wir bieten als Kirche zwar Kultur, sind aber keine Kultur-

institution im Sinne des Leitbilds. 

Einstimmig angenommen wurde der Bericht und Antrag des Kirchenrates betreffend der Träger-

vereinbarung über ein ökumenisch organisiertes Rektorat für Religionsunterricht. Dies ist eine weitere 

Stärkung der guten ökumenischen Zusammenarbeit zwischen RKK und ERK Basel-Stadt. 

Weitere Traktanden behandelten u. A.: 

- Die Wahl der Mitglieder der Kommission betr. Teilrevision der Verfassung (gewählt: Heinz 

Geiger, St. Clara, Präsident– Martin Elbs, Heiliggeist – Jürg Zihlmann, St. Franziskus).  

- Die Genehmigung des Voranschlags 2026 mit einem gerundeten Einnahmenüberschuss von 

TCHF 292 (einstimmig gutgeheissen). 

- Den Bericht und Antrag betreffend Festsetzung der Lohntabelle per 1. Januar 2026. Die Synode 

beschloss einstimmig, die Lohntabelle für das kommende Jahr unverändert zu belassen. 

 

Beigefügt: Foto der Synodensitzung im Saal St. Clara, Kommunikation RKK BS 

Für weitere Nachfragen und Informationen: 
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